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Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
offentlich

Einleitung Vergabeverfahren "Innere ErschlieBung der

Burganlage"
Organisationseinheit: Datum
Hauptamt 22.09.2025
Bearbeitung: Einreicher:
Monique Diekow Biirgermeister
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard 14.10.2025 o)
(Vorberatung)
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 29.10.2025 o)
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung stimmt der Umsetzung der Einleitung der Vergabe der Planungs- und
Bauleistungen zum Vorhaben "Innere ErschlieBung der Burganalge - 2. Bauabschnitt" per
"Offenem Verfahren® zu.

Sachverhalt

Bereits 2018 wurde fir das Vorhaben die Beauftragung fur die Planung LP 1 — 4 nach
vorheriger Variantenpriifung durch die Stadtvertretung beschlossen. Mit der
Genehmigungsplanung wurde im Januar 2019 der erste Férdermittelantrag gestellt. Dieser
blieb erfolglos. Am 02.07.2024 wurde ein weiterer Antrag gestellt. Fur diesen hat die Stadt
am 27.08.2025 einen Zuwendungsbescheid erhalten. Die Forderquote betragt 80 %. Um das
Vorhaben umzusetzen, ist entsprechend Hauptsatzung eine Entscheidung der
Stadtvertretung tber die Einleitung und Art der Ausschreibung zu treffen.

Kurzbeschreibung des Vorhabens: Nach dem Ausbau der Burgstraf3e bis zum unteren Tor,
soll nun auch der néchste Abschnitt mit einem behindertengerechten Laufband umgebaut
werden. Dieser umfasst den Bereich vom unteren Tor bis zum Tor der Hauptburg, die
Freiflache vor dem Museum ehem. Marstall und westlich vom Amtsreiterhaus bis zum
Burggarten.

Rechtliche Grundlagen
KV M-V

Finanzielle Auswirkungen
01.57500 Investition: 575001501, Innere ErschlieRung Burganlage

Einzahlungen durch Foérdermittel i.H.v. ca. 1.042.627,27 €
Auszahlungen i.H.v. ca. 271.916,82 €

Anlage/n

1 2025-08-27 Zuwendungsbescheid Innere ErschlieBung (6ffentlich)
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Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium fiir Wirtschaft,

Infrastruktur, Tourismus
Ministerium flr Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit und Arbeit

M-V, 19048 Schwerin
Der Minister

Stadt Burg Stargard

Der Birgermeister

durch das Amt Stargarder Land
Muhlenstr. 30

17094 Burg Stargard

A ~
Schwerin, 21” ’O?X. Z O\ZQB

Gewidhrung von Zuwendungen fiir den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur

Fordermittelantrag vom: 02.07.2024

Aktenzeichen: GRWI-24-0014

Projektnummer: 55130713

Vorhaben: Innere Erschlielung der Burganlage Burg Stargard, 1. - 3. BA,

mit behindertengerechtem Zugang

Sehr geehrter Herr Birgermeister Lorenz,

auf der Grundlage der Entscheidung meines Hauses Uber die Férderwuirdigkeit Ihres Vor-
habens darf ich lhnen den anliegenden Zuwendungsbescheid des Landesférderinstituts
Mecklenburg-Vorpommern Ubersenden.

Mit der Entscheidung zur Férderung des Projektes mit einer Zuwendung in Hoéhe von
1.042.627,28 EUR ist die Erwartung verbunden, die Wirtschaftskraft in unserer Region
nachhaltig zu starken und die Rahmenbedingungen fiir zukunftsfahige Arbeitsplatze wei-
ter zu verbessern.

Far Ihr Engagemnent méchte ich mich bedanken und bei der Realisierung lhres Vorhabens
winsche i¢h lhnen viel Erfolg.

l N
Dr. Vs\lolfgang\lggl/(,.«}

s

Allgemeine Datenschutzinformationen:

Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persoénlichen
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV).

Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/.

Hausanschrift: Postanschrift: Telefon: 0385 588-0
Johannes-Stelling-Stralle 14 19048 Schwerin Telefax: 0385 588-5045
19053 Schwerin poststelle@wm.mv-regierung.de

WwWw.wm.mv-regierung.de
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Mecklenburg-Vorpommern

Wirtschaftsentwicklung

Stadt _Burg Sta_rgard —
Der BUrgermelster IHR ZEICHEN
durch das Amt Stargarder Land UNSER ZEICHEN | GRWI-24-0014
- (BITTE ANGEBEN)
Muhlenstr. 30 ANSPRECHPARTNER | Anett Kromm-Ringat
17094 Burg Stargard TeL | 0385 6363-1407

rax | 0385 6363-1212
man | anett.kromm-ringat@|Ifi-mv.de

DATUM ‘2;,:,1\}{7/ . ,{/Q:{:S/

Zuwendungsbescheid

Gewahrung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Férderung des Ausbaus
der wirtschaftsnahen Infrastruktur aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur* gemaf der Infrastrukturrichtlinie

Aktenzeichen: GRWI-24-0014
Projektnummer: 55130713
Vorhaben: Innere ErschlieBung der Burganlage

Burg Stargard, 1. - 3. BA, mit behin-
dertengerechtem Zugang

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 02.07.2024, hier eingegangen am 04.07.2024, wird Ihnen fur das vorge-
nannte Vorhaben mit nachfolgend beschriebenem Zuwendungszweck eine Zuwendung in vorlau-
figer Hohe von héchstens

1.042.627,28 EUR

(in Worten: eine Million zweiundvierzigtausendsechshundertsiebenundzwanzig und 28/100 Euro)

bewilligt.

Die Zuwendung wird im Rahmen der Projekiférderung als Anteilfinanzierung in Form einer nicht
riickzahlbaren Zuwendung gewahrt.

Die vorldufige Héhe der Zuwendung bemisst sich anteilig an den zuwendungsféhigen Ausgaben.
Die endgiiltige Festsetzung der Zuwendungshohe erfolgt nach Feststellung der tatsachlich ent-
standenen zuwendungsféhigen Ausgaben im Rahmen der Verwendungsnachweisprifung durch
Schlussbescheid.

Werkstrafle 213 19061 Schwerin | Postfach 160255 19092 Schwerin

03856363-0 | 03856363-1212

www.lfi-mv.de | info@Ifi-mv.de

Das LFlist ein Geschaftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, Anstalt 8ffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover, Braunschweig, Magdeburg
AG Hannover HRA 26247 | AG Braunschweig HRA 10261 | AG Stendal HRA 22150

DE 115646025



I. Rechtliche Grundlagen
Die Gewahrung der Zuwendung erfolgt auf Grundlage

- des Gesetzes uber die Feststellung des Haushaltsplans - des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern,

- des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVIG M-V),

- der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO M-V) sowie der dazu erlasse-
nen Verwaltungsvorschriften nebst Anlagen,

- des Gesetzes Uber die Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur* (GRW-Gesetz),

- des Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur® (Koordinierungsrahmen),

- der Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen fiir den Ausbau der wirtschaftsnahen
Infrastruktur (Infrastrukturrichtlinie) vom 06.03.2024, Amtsblatt M-V 2024, 205,

in den jeweils geltenden Fassungen.

II. Zuwendungszweck

Die Zuwendung darf nur zur Erfullung des nachfolgend bestimmten Zwecks verwendet werden.
Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Durch die Zuwendung wird der Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur zur Starkung der Wett-
bewerbsfahigkeit der Unternehmen sowie die Unterstiitzung der Entwicklung der regionalen Wirt-
schaft bezweckt.

Das geférderte Vorhaben dient dem Zweck, der Errichtung, Modernisierung und Erweiterung 6f-
fentlicher Einrichtungen des Tourismus sowie der Geldndeerschlieung fur den Tourismus.

Das geférderte Vorhaben umfasst die Innere ErschlieBung der Burganlage Burg Stargard, 1. - 3.
BA, mit behindertengerechtem Zugang.

Zweckbindung

Der Zuwendungszweck beinhaltet die zweckgerechte Verwendung des geforderten Vorhabens
tiber den Zeitraum der Zweckbindungsfrist.

Die Zweckbindungsfrist betragt 25 Jahre (5 Jahre bei Ausstattung) und beginnt mit der Fertigstel-
lung, frihestens mit dem Beginn der Nutzung des Vorhabens.

Der Zuwendungszweck ist insbesondere nicht erreicht, wenn

- kein allgemeiner, transparenter und diskriminierungsfreier Zugang zu dem geforderten Vorha-
ben gewahrt wird,

- mit Hilfe der Zuwendung erworbene oder hergestellte Gegenstande bzw. bauliche Anlagen ent-
gegen dem Zuwendungszweck verwendet bzw. nicht verwendet werden,

- das Vorhaben ohne Zustimmung der Bewilligungsbehorde abweichend von den der Bewilligung
zugrundeliegenden Angaben, Planen, Darstellungen und sonstigen Unterlagen durchgefuhrt
wird,

- die fur das Vorhaben geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht eingehalten werden,

- gegen die Bestimmungen und Auflagen dieses Bescheides oder sonstige der Bewilligung zu-
grundeliegenden Férdervoraussetzungen verstoRen wird.
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- das Vorhaben ganz oder teilweise aufgegeben oder an einen Standort auerhalb des Férder-
gebietes verlegt wird,

- die Eigentumsverhéltnisse bei einer Infrastruktur geéndert werden, wodurch einem Unterneh-
men oder einer éffentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht,

- Ar, Ziele oder Durchfihrungsbestimmungen entgegen dem urspriinglichen Ziel des Vorhabens
verandert werden.

lll. Bewilligungszeitraum

Der Bewilligungszeitraum beginnt mit Datum dieses Bescheides.

Der Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2028.

Auf Antrag kann dieser in begriindetem Ausnahmefall verlangert werden.

Das geférderte Vorhaben ist innerhalb des Bewilligungszeitraumes materiell und finanziell abzu-
wickeln.

Der Beginn des Vorhabens ist erst nach Erhalt dieses Bescheides forderrechtlich zuldssig. Ein
friherer Beginn lieRe die Férdervoraussetzung entfallen, welches zu einer Aufhebung und Ruck-
forderung fuhren kann.

Als Vorhabenbeginn gilt der erste Abschluss eines der Ausfuhrung zuzurechnenden Liefer- oder
Leistungsvertrags, beim Vergabeverfahren die Zuschlagserteilung. Bei Baumalnahmen gelten

Planung, planungsbezogene Bodenuntersuchung, Grunderwerb, Herrichten des Grundstiicks,
vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF-Mallnahmen) nicht als Beginn des Vorhabens.

IV. Ausgabenplan des Vorhabens

Investitionsplan

(verkurzt) geplante  Projektausga- | davon forderfahige
ben Ausgaben
inkl. MwSt. [EUR] inkl. MwsSt. [EUR]
Projektausgaben 1.314.544,10 1.303.284,10
insgesamt 1.314.544,10 1.303.284,10

Von den grundsétzlich zuwendungsféhigen Ausgaben werden 1.303.284,10 EUR in die Bemes-
sungsgrundlage Ubernommen. Der hier angeordnete Foérdersatz betrégt 80,00 Prozent.

Somit ergibt sich die vorlaufig festgesetzte Hohe der Zuwendung. Soweit die tatsachlich entste-
henden zuwendungsfahigen Ausgaben die Bemessungsgrundlage unterschreiten, wird eine Neu-
festsetzung der Zuwendungshéhe erfolgen.

Die Bewilligungsbehérde behalt sich vor, vorgetragene Ausgaben als nicht zuwendungsféhig ein-
zustufen und somit nicht fir die Abrechnung der Zuwendung zuzulassen, soweit diese nicht pro-
jektdienlich oder in sonstiger Weise vermeidbar entstanden sind, beispielsweise ungenutzte Skon-
tobetrage, Rabatte oder Sollzinsen.
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Insbesondere folgende Ausgaben sind nicht zuwendungsfahig:

- nicht nachgewiesene Stundenlohnarbeiten und Eventualpositionen,
- Ausgaben der Bauleitplanung,
- Kosten fir die Leistungsphase 9 der HOAI,

- die bei der Errichtung von Ver- und Entsorgungsanlagen nach den jeweiligen Bestimmungen
des Versorgungstrégers durch diesen selbst zu tragenden Ausgaben,

- Ausgaben des Unterhalts, fur Wartung, Betrieb, Ersatzbeschaffung, sonstige Folgekosten,

- Ausgaben fur Wirtschaftsguter, mit denen eine finanzielle Férderung nach dem Gesetz fur den
Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG) erzielt wird,

- Kosten fir Rahmenprogramme bei Veranstaltungen, Gast- und Werbegeschenke sowie Bewii-
tungskosten,

- Ausgaben, deren Einordnung als vorhaben- und zweckdienlich nicht zweifelsfrei zugeordnet
werden kénnen,

- Umsatzsteuerbeitrage, die nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer abziehbar sind.

Die tatséchliche Héhe der zuwendungsfahigen Ausgaben gemal Nummer IV. des Zuwendungs-
bescheides sowie der anzusetzenden Finanzierungsbestandteile gemaR Nummer V. des Zuwen-
dungsbescheides wird nach Abschluss der Verwendungsnachweisprifung durch einen Schluss-
bescheid endgliltig festgestellt.

Das Recht zur Prifung des geférderten Vorhabens und der dazugehorigen Unterlagen durch die
Bewilligungsbehérde und andere, hierzu gem&® Nummer VII. des Zuwendungsbescheides be-

rechtigte Stellen sowie zu darauf beruhenden (Teil-) Aufhebungen des Zuwendungsbescheides
bleibt unberthrt.

V. Finanzierung

Die Zuwendung berechnet sich vorlaufig wie folgt:

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.303.284,10 EUR
Zu beriicksichtigende zuwendungsféhige Ausgaben 1.303.284,10 EUR
Fordersatz 80,00 %
Zuwendung 1.042.627,28 EUR

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen
und Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfangers sind als Deckungsmittel
fur alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Ausgaben einzusetzen.

Fur die Finanzierung des Vorhabens gilt daher vorlaufig folgende Finanzierungsubersicht:

Finanzierungsbestandteil Betrag in EUR
Zuwendung EFRE 0,00

Bund/Land 1.042.627,28
Eigenmittel — kommunal 271.916,82
Gesamtfinanzierung 1.314.544,10




VL.

Auszahlung der Zuwendung

Die bewilligte Zuwendung steht dem Zuwendungsempfanger wie folgt zur Verfugung:

- aus Mitteln fur 2026, abrufbar bis zum 31.10.2026

mit einem Betrag von 400.000,00 EUR
- aus Mitteln fur 2027, abrufbar bis zum 31.10.2027

mit einem Betrag von 400.000,00 EUR
- aus Mitteln fur 2028, abrufbar bis zum 30.06.2028

mit einem Betrag von 242.627,28 EUR

Abweichungen, die sich in Bezug auf eine zeitliche Verschiebung des Zuwendungsbedarfes
ergeben, sind der Bewilligungsbehdrde unverzuglich anzuzeigen. Unter Angabe von Grinden
kann eine Anderung der Mittelbereitstellung beantragt werden. Ein Rechtsanspruch auf Ver-
dnderung der Mittelfalligkeit besteht nicht.

Die Zuwendung kann unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen erst ausgezahlt werden,
wenn dieser Bescheid bestandskréftig geworden ist. Der Bescheid wird einen Monat nach
Bekanntgabe bestandskréftig, wenn kein Widerspruch beim Landesforderinstitut Mecklen-
burg-Vorpommern erhoben wird. Die Bestandskraft kann sofort herbeigeflihrt werden, indem
der Zuwendungsempfinger entsprechend des anliegenden Vordrucks ,Rechtsbehelfsver-
zichtserklarung" auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs verzichtet. Der Vordruck steht zudem
auf der Website www.lfi-mv.de im Downloadbereich zum Férderprogramm zur Verfligung.

Die Bewilligungsbehérde kann je nach den Umsténden des Baufortschritts, des prognostizier-
ten Mittelbedarfs und der Verfigbarkeit von Haushaltsmitteln bestimmen, welche der folgen-
den Auszahlungsarten anzuwenden sind:

Die Auszahlung erfolgt nach dem Erstattungsprinzip. Die Zuwendung darf nur soweit und nicht
eher angefordert werden, als sie fur bereits erfolgte Zahlungen oder erbrachte Leistungen
benotigt wird. Der Anforderung ist ein zahlenmé&Riger Nachweis der angeforderten Ausgaben
zusammen mit einer entsprechenden Belegliste beizufligen.

Die Auszahlung erfolgt nach dem Vorschussprinzip. Die Zuwendung darf nur insoweit und
nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von drei Monaten nach der Auszahlung fur
fallige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benétigt wird. Die Anforderung jedes
Teilbetrags muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.

Die Auszahlung von Teilbetrdgen kann davon abhéngig gemacht werden, dass die Verwen-
dung der bereits gezahlten Teilbetrége in geeigneter Form nachgewiesen wird.

Die Bewilligungsbehérde kann die Zuwendung auch in Teilbetragen zu festgelegten Zeitpunk-
ten auszahlen.

Die Frist zur Verwendung ausgezahiter Mittel (soweit nicht im Erstattungsprinzip ausgezahlt)
betragt regelmé&Rig drei Monate. Soweit dies nicht gelingt, ist die Bewilligungsbehérde unver-
zuglich hiertiber zu informieren. Je nach den Umstanden der Projektdurchfuhrung kann eine
langere Verwendungszeit als drei Monate bestimmt werden.

Die Bewilligungsbehérde kann die Auszahlung eines Restbetrags oder der Schlussrate von
der Vorlage des Verwendungsnachweises abhangig machen.

Die Bewilligungsbehérde kann bei Vorliegen besonderer Grunde eine Frist zur Verwendung
von langer als drei Monaten festsetzen.
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10. Mit jeder Mittelanforderung, die nicht im Vorschussprinzip bedient wird, missen nachfolgende
Unterlagen vorgelegt werden:

- Auflistung ailer von Beginn des Vorhabens an tatséchlich getatigten Einzelausgaben (Be-
legliste) sowie der zugehdrigen Vergabeverfahren, soweit der Zuwendungsempfanger ge-
mafR den Regelungen unter Abschnitt VII des Zuwendungsbescheides zur Einhaltung von
Vergaberecht verpflichtet ist.

Hierzu ist das im eCohesion-Portal Mecklenburg-Vorpommern eingestellte Modul ,Web-
Nachweis® zu nutzen. Dieses steht wahlweise auf den Internetseiten www.lfi-mv.de und
www.ecohesionportal-mv.de zur Verfigung. Die Ausgaben sind aufgeteilt nach den Aus-
gabenansétzen einzeln aufzufihren. Der Aufstellung muss das Bestelldatum und das Be-
zahldatum der jeweiligen Lieferung oder Leistung zu entnehmen sein. Der Web-Nachweis
ist elektronisch unter Verwendung der Funktion ,Senden” zu Ubermitteln. Zeitnah ist der
entsprechende Vordruck ,Mittelanforderung* unterzeichnet nebst Anlagen per Post einzu-
reichen.

11. Spatestens mit der ersten Mittelanforderung mussen nachfolgende weitere Unterlagen vor-
gelegt werden:

- ausgefillter und unterschriebener Vordruck ,Rechtsbehelfsverzichtserklarung®,

- Erklarung tber die Vorlage der erforderlichen Genehmigungen zum Projektbeginn durch die
Zuwendungsempféngerin,

- Unterschriftsprobenblatt.

12. In der Mittelanforderung sind gesondert anzugeben:

- der Erwerb von gebrauchten Wirtschaftsgltern,
- Investitionen in Wirtschaftsguter, fur die eine finanzielle Férderung nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz erzielt werden soll oder erzielt wird.

13. Die Auszahlung erfolgt anteilig unter Berlicksichtigung der entsprechend dem Finanzierungs-
plan vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangers.

14. Sicherheitseinbehalte sind nur dann zuwendungsféhig, wenn diese auf ein Banksperrkonto
gezahlt werden, Uber das der Zuwendungsempfanger und der Rechnungsaussteller nur ge-
meinsam verfugen kénnen. Sicherheitseinbehalte, die sich nur im Zugriff des Zuwendungs-
empfangers befinden, gelten nicht als tatséchlich geleistete Zahlungen. Geleistete Sicherhei-
ten sowie bereits zuriickgegebene Sicherheiten kénnen ebenfalls zu den zuwendungsfahigen
Ausgaben gerechnet werden.

15. Auf Anforderung der Bewilligungsbehérde sind die Einnahmen und Ausgaben durch Belege
(z. B. Rechnungen und Zahlungsnachweise) nachzuweisen. Vorbehaltlich einer abweichen-
den Anforderung reicht es aus, die Belege in reproduzierter Form, auch digital, einzureichen.

16. Es bleibt vorbehalten, die Auszahlung der Zuwendung von der Vorlage weiterer Nachweise
abhiangig zu machen. Weitere notwendige Unterlagen bzw. Auskiinfte zur Bearbeitung der
Mittelanforderung sind auf Anforderung beizubringen.

VIl. Nebenbestimmungen

1. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

2. Die Ausfiihrung der BaumafRnahme muss den der Bewilligung zugrundeliegenden Bauunterla-

gen sowie den technischen und baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Von den Bauunter-
lagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichungen nicht erheblich sind. Ab-
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weichungen, die zu einer wesentlichen Anderung des Bau- oder Raumprogramms, einer we-
sentlichen Erhéhung der Betriebskosten oder einer wesentlichen Uberschreitung der Baukos-
ten fuhren, bedurfen vor ihrer Ausfihrung der Zustimmung durch die Bewilligungsbehérde.

3. Dem Landesférderinstitut ist wahrend des Bewilligungs- und des Zweckbindungszeitraums
unverziglich anzuzeigen, soweit

- nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises - weitere Zuwendungen fiir denselben Zweck bei anderen &ffentlichen Stellen
beantragt oder von diesen oder von Dritten weitere Mittel ausgezahlt werden,

- sich eine ErmaRigung der zuwendungsfahigen Ausgaben um mehr als funf Prozent
oder mehr als 5.000,00 EUR ergibt,

- der Zuwendungszweck oder sonstige fur die Bewilligung der Zuwendung mafgebli-
che Umstéande sich dndern oder wegfallen,

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck ganz oder teilweise nicht oder mit der
bewilligten Zuwendung ganz oder teilweise nicht zu erreichen ist,

- Gegenstande nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht
mehr bendétigt werden,

4. Die zur Erfullung des Zuwendungszwecks erworbenen oder hergestellten Gegenstande, die
einer Zweckbindung unterliegen und deren Anschaffungs- und Herstellungswert 1.000,00
EUR ohne Umsatzsteuer tibersteigt, sind zu inventarisieren oder ihr Verbleib ist in anderer
geeigneter Weise nachzuweisen.

5. Der Zuwendungsempfanger darf seine Beschaftigten vorbehaltlich einer abweichenden ver-
pflichtenden tarifvertraglichen Regelung finanziell nicht besserstellen als vergleichbare Arbeit-
nehmer des Zuwendungsgebers. Héhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag fur den Offentli-
chen Dienst der Lander (TV-L) oder einem einschlagigen abweichenden verpflichtenden Ta-
rifvertrag sowie sonstige Uber- oder auRertarifliche Leistungen durfen nicht gewahrt werden.

6. Der Zugang zu der geférderten MaRnahme ist zu offenen, transparenten und diskriminierungs-
freien Bedingungen zu gewahren.

7. Die Beteiligung der fachlich zustandigen technischen staatlichen Verwaltung ist nicht erforder-
lich.

8. Der Zuwendungsempfanger muss fur jede BaumaRnahme eine Baurechnung fuhren. Besteht
eine Baumafinahme aus mehreren Bauobjekten oder Bauabschnitten, sind getrennte Baurech-
nungen zu fuhren.

Die Baurechnung besteht aus

- dem Bauausgabebuch,

- den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet nach den Buchungen des Bauaus-
gabebuchs,

- den Abrechnungszeichnungen und den der tatsachlichen Ausfihrung entsprechen-
den Planen,

- den Vertragen Uber die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr, ebenso Zu-
schlagsschreiben, Nachtragsangebote und -bestétigungen,

- den bauaufsichtlichen Genehmigungen, den Prif- und Abnahmebescheinigungen,

- der Berechnung der ausgefiihrten Flachen und des Rauminhailts,

- dem Bautagebuch.

9. Der Zuwendungsempfanger kann die Ausfihrung, den Betrieb und die Vermarktung des Inf-
rastrukturvorhabens sowie das Eigentum an dem Infrastrukturvorhaben auf nattrliche oder
juristische Personen, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, Gbertragen. Dafir missen
folgende Voraussetzungen erfullt sein:
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11.
12.

13.

14.

15.

16

17.

.

- die Férderziele der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur werden gewahrt, indem die naturliche oder juristische Person die Bestimmungen dieses
Zuwendungsbescheides einhalt,

- die vergabe- und beihilferechtlichen Vorschriften sind gewahrt,

- der Zuwendungsempfanger behalt einen ausreichenden Einfluss auf die Ausgestaltung des
Vorhabens,

- die wirtschaftliche Aktivitat der natirlichen oder juristischen Person als Betreiber be-
schrankt sich auf den Betrieb oder die Vermarktung des Infrastrukturvorhabens und der
Betreiber darf die Infrastruktureinrichtung nicht eigenwirtschaftlich nutzen sowie

- etwaige Gewinne und/oder Vorteile der naturlichen oder juristischen Person werden nach
Abzug der Aufwendungen nach Ablauf der Zweckbindungsfrist an den Zuwendungsgeber
abgefihrt.

Vor der Ubertragung ist die Zustimmung des Landesférderinstituts Mecklenburg-Vorpommern
als Bewilligungsbehorde einzuholen.

Der Zuwendungsempfanger bzw. Betreiber und die Nutzer der gef6rderten Infrastrukturein-
richtung dirfen weder rechtlich, personell noch wirtschaftlich verflochten sein.

Die entsprechenden Vorschriften des Vergaberechts sind anzuwenden.

Alle mit der Zuwendung zusammenhangenden Belege mussen die im Geschéftsverkehr Ubli-
chen Angaben und Anlagen enthalten.

Biicher, Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege), die Dokumente Uber die Vergabe
von Auftragen und alle sonstigen mit der Zuwendung zusammenhangenden Unterlagen sind
fur fanf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren. Der konkrete Ter-
min wird im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Verwendungsnachweisprifung bekannt
gegeben.

Fur alle tatsachlich entstandenen Kosten und Einnahmen ist ein separates Buchfuhrungssys-
tem oder ein geeigneter Buchfihrungscode, z. B. durch Verwendung von Unterkonten zu ver-
wenden.

Die Abtretung oder Verpfandung des Anspruchs auf Férdermittel an Dritte ist ausgeschlossen.

_ Auf der Baustelle ist ein Hinweisschild zu errichten, mit dem auf die Férderung des Vorhabens

im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur®
mit Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesrepublik Deutschland hin-
gewiesen wird. Neben dem Landessignet ist das Logo des Bundesministeriums fur Wirtschaft
und Energie, jeweils in Farbe auf dem Schild abzubilden - hierzu ist das Key Visual zu verwen-
den. Es steht auf www.lfi-mv.de zum Download zur Verflgung.

Spatestens drei Monate nach Abschluss der Investitionen ist fur den Zeitraum der Zweckbin-
dung eine Plakette an einem fur die Offentlichkeit gut sichtbaren Ort anzubringen. Auf dieser
Plakette ist auf die Férderung des Vorhabens im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur ,Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur* mit Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern und der Bundesrepublik Deutschland hinzuweisen. Neben dem Landessignet ist das Logo
des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie, jeweils in Farbe auf dem Schild abzubilden.

Bei TiefbaumaRnahmen ist eine Plakette so anzubringen, dass sie Verkehrsteilnehmer nicht
ablenkt. Alternativ zur Plakette kénnen Kanaldeckel oder Bodenplatten zur Kennzeichnung des
geférderten Vorhabens verwendet werden.

Die Technischen Merkmale stehen auf der Website www.lfi-mv.de im Bereich Grundsatzdoku-
mente zur Verflgung.

Das Landesférderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, das Ministerium fur Wirtschaft, Infra-
struktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern und der Landesrechnungshof
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Mecklenburg-Vorpommern sind berechtigt, die rechtlichen und tatsachlichen Voraussetzun-
gen fir die Gewahrung der Zuwendung und die Verwendung der Zuwendung beim Zuwen-
dungsempfanger zu prifen bzw. durch Beauftragte prifen zu lassen. Den prifenden Instituti-
onen sind die fur die Prifung notwendigen Auskinfte zu erteilen, Unterlagen bereitzustellen
sowie das Betreten aller Rdumlichkeiten und Grundstticke zu erméglichen.

18. Ungeachtet sonstiger Widerrufsgriinde geman § 49 VwVfG M-V wird der Widerruf des Zuwen-
dungsbescheides insoweit vorbehalten, dass die Férderung aus zwingenden Griinden, insbe-
sondere, wenn die veranschlagten Haushaltsmittel nicht verflgbar sind, ganz oder teilweise
eingestellt werden kann. Ein auf dem Vorbehalt der Verfugbarkeit von Landesmitteln basie-
render Widerruf wird nicht bei bereits begonnenen Vorhaben erfolgen und sich zudem nicht
auf die Teile einer Zuwendung erstrecken, fur die ein Zuwendungsempfanger im Vertrauen
auf den Bestand des Zuwendungsbescheids Rechtsverpflichtungen eingegangen ist.

19. Es bleibt vorbehalten, die mit diesem Bescheid erteilten Nebenbestimmungen bei Erfordernis
zu d@ndern, zu ergénzen oder nachtraglich weitere Nebenbestimmungen aufzunehmen.

VIIl. Nachweis der Verwendung

Die Verwendung der Zuwendung ist einschlieBlich des Prufvermerkes des eventuell zu beauftra-
genden Dritten spatestens bis zum

31.12.2028
gegeniiber dem Landesforderinstitut M-V nachzuweisen.
Die Anforderung von Zwischennachweisen bleibt vorbehalten.

Der Verwendungsnachweis ist auf dem unter www.lfi-mv.de hinterlegten Vordruck zu fithren und
beinhaltet einen Sachbericht, einen zahlenmaRigen Nachweis und ein Bauausgabebuch sowie
eine Berechnung der ausgefihrten Flachen.

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen
darzustellen. Dem Sachbericht ist dartiber hinaus eine Fotodokumentation tiber das fertig gestellte
Vorhaben beizufligen.

Auf die durchgefuhrten Manahmen zur Publizitét ist im Sachbericht einzugehen. Sofern wahrend
der Bauphase ein Bauschild zur Erflllung der Kommunikationsverpflichtungen genutzt wurde, ist
ein Foto der nach Fertigstellung des Baus aufgestelliten langlebigen Tafel / des Schildes gemaf
der unter Abschnitt VI. beschriebenen Anforderungen an die Information der Offentlichkeit vorzu-
legen.

In dem zahlenmaRigen Nachweis sind alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Ein-
nahmen und Ausgaben summarisch voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Fi-
nanzierungsplans auszuweisen.

In der Belegliste sind die Einnahmen und Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt
einzeln aufzulisten. Soweit einzelne Bestandteile der Belegliste bereits im Rahmen der Mittelan-
forderung vorgelegt wurden, ist eine erneute Vorlage nicht erforderlich.

In dem Verwendungsnachweis ist zu bestatigen, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde
und dass die Angaben mit den Biichern und ggf. Belegen tbereinstimmen. Bei Vorlage von Bele-
gen in reproduzierter, auch digitaler Form, ist zu bestatigen, dass diese mit den Originalbelegen
Ubereinstimmen.

Belege sind nur auf Anforderung einzureichen.
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Uber eine Vorprifung des Verwendungsnachweises durch Dritte (zugelassener Wirtschaftsprifer)
wird bis spatestens zum Ende des Bewilligungszeitraumes durch die Bewilligungsbehérde ent-
schieden. Sofern die Vorprifung angeordnet wird, sind die Kosten vom Zuwendungsempfanger zu
Ulbernehmen.

IX. Transparenz- und Datenschutzhinweise

Alle Angaben zum Umgang mit personenbezogenen Daten enthalt das Hinweisblatt zum Daten-
schutz mit Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Lan-
desforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Geschaftsbereich der Norddeutschen Landesbank
Girozentrale, WerkstraRe 213, 19061 Schwerin, erhoben werden.
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Anlagen:

- Vordruck ,Rechtsbehelfsverzichtserklarung*
- Unterschriftsprobenblatt
- Formular ,Uberprifung der Erfullung des Zuwendungszwecks innerhalb des Zweckbindungs-

zeitraumes*

Weitere Vordrucke kénnen auf der Website https://www_Ifi-mv.de/foerderfinder/gemeinschaftsauf-
qabe-verbesserunq-der-reqionalen-wirtschaftsstruktur-infrastruktur/ heruntergeladen werden.




	Vorlage
	Anlage  1 2025-08-27 Zuwendungsbescheid Innere Erschließung

